
 
A n t r a g : 

 
1. Für das Gebiet der Grundstücke Rendsbur-

ger Straße 76a-78 (gerade Hausnummern) 
und 81-111 (ungerade Hausnummern) so-
wie Sedanstraße 13-25 (ungerade Haus-
nummern) in den Stadtteilen Gartenstadt 
und Stadtmitte ist ein einfacher Bebauungs-
plan im Sinne des § 30 Abs. 3 Baugesetz-
buch (BauGB) mit Festsetzungen nach § 9 
Abs. 2 a BauGB aufzustellen. Der Bebau-
ungsplan trägt die Bezeichnung B-Plan Nr. 
36 „Rendsburger Straße zwischen Sedan-
straße und Robert-Koch-Straße“. Mit dem 
Bebauungsplan sollen Regelungen zur Zu-
lässigkeit von Einzelhandelsnutzungen ge-
troffen werden. Es findet das vereinfachte 
Aufstellungsverfahren gemäß § 13 BauGB 
Anwendung. 

 
2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich 

bekannt zu machen. 
 

 


